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� junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen 
Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,

� Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der 
Erziehung beraten und zu unterstützen,

� Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl 
schützen,

� Positive Lebensbedingungen für junge Menschen 
und ihre Familien erhalten bzw. schaffen

Ziele und Aufgaben der Jugendhilfe
§ 1 Abs. 3 SGB VIII



Das KICK zielt auf Verbesserung des 
Kinderschutzes durch

1. Konkretisierung des Schutzauftrages (§ 8a SGB 
VIII)

2. Neuregelung der Befugnisse des Jugendamtes 
bei Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)

3. Tätigkeitsverbote für Personen mit bestimmten 
Vorstrafen (§ 72a SGB VIII)

4. Bessere Kontrolle integrationsfeindlicher Träger 
(§ 45 SGB VIII)



§ 8a SGB VIII
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für 
die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko 
im Zusammenwirken mehrer Fachkräfte abzuschätzen. 
Dabei sind die Personensorge-berechtigten sowie das 
Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit 
hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das 
Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so 
hat es diese den Personensorge-berechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten anzubieten. 



§ 8a SGB VIII
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(2) In Vereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen und 
Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist 
sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag 
nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und 
bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit 
erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die 
Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den 
Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von 
Hilfe hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten und 
das Jugendamt informieren, falls die angenommenen 
Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung 
abzuwenden.



(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des 
Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht 
anzurufen; dies gilt auch, wenn die 
Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage 
sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos 
mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann 
die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet 
werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind 
oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

§ 8a SGB VIII
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung



(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das 
Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei 
notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 
Inanspruchnahme durch die 
Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten hinzuweisen. Ist ein sofortiges 
Tätigwerden erforderlich und wirken die 
Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das 
Jugendamt die anderen zur Abwendung der 
Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.

§ 8a SGB VIII
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
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Pflege und Erziehung der Kinder sind 
das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.
Über Ihre Betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft.

Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz
§ 1 Abs. 2 Kinder- und Jugendhilfegesetz



„Wird das 
körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes 
durch 
• missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, 
• durch Vernachlässigung des Kindes, 
• durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder 
• durch das Verhalten eines Dritten gefährdet, 
so hat das Familiengericht, wenn die Eltern 
• nicht gewillt oder 
• nicht in der Lage 
sind, die Gefahr abzuwenden, die zur Abwendung der 
Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen.“

§ 1666 Abs. 1 BGB



Die Rechtssprechung versteht unter Gefährdung „eine 
gegenwärtig in einem solchen Maße vorhandene 
Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine 
erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit 
voraussehen läßt“ (BGH FamRZ 1956, S. 350 = NJW 
1956, S. 1434) 

Das bedeutet:

„Kindeswohlgefährdung“ ist kein beobachtbarer 
Sachverhalt, sondern ein rechtliches und 
normatives Konstrukt.



� der möglicher Schädigungen , die die Kinder in ihrer weiteren 
Entwicklung aufgrund dieser Lebensumstände erfahren können;

� der Erheblichkeit der Gefährdungsmomente (Intensität, Häufigkeit und 
Dauer des schädigenden Einflusses) bzw. der Erheblichkeit des 
erwarteten Schadens;

� des Grades der Wahrscheinlichkeit  (Prognose) eines 
Schadenseintritts (Es geht um die Beurteilung zukünftiger Einflüsse, vor 
denen das Kind zu schützen ist);

� der Fähigkeit der Eltern(teile), die Gefahr abzuwenden bzw. die zur 
Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen;

� der Bereitschaft der Eltern(teile), die Gefahr abzuwenden bzw. die zur 
Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung 
geschieht aufgrund einer fachlichen (und rechtlichen) 
Bewertung von Lebenslagen hinsichtlich



Keine 
Gefähr-
dung

Gefähr-
dung

Gefährdungsschwelle

Gefährdungsschwelle



Gewichtige Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefährdung

Äußere Erscheinung des Kindes
� z. B. unerklärbare Verletzungen, grob witterungsunangemessene

Bekleidung

Verhalten des Kindes
� z. B. eindeutige Äußerungen des Kindes, gewalttätige Übergriffe 

des Kindes auf andere 

Verhalten der Erziehungspersonen
� z. B. Verweigerung von Krankenbehandlung, Gewalt gegen das 

Kind, verwirrtes Erscheinungsbild der Erziehungsperson

Familiäre Situation
� z. B. Fehlende Zuordnung zu verantwortlichen Erziehungspersonen

Wohnsituation
� z. B. Familie lebt auf der Straße, erhebliche Gefahren im Haushalt 

(Spritzbesteck), stark vermüllte Wohnung



Zum Prozess der Risikoanalyse bei 
Kindeswohlgefährdung
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Indikatoren sind „Anzeiger“ für nicht direkt und 
unmittelbar beobachtbare Phänomene bzw. 
für innere Zustände.

Indikatoren sollen objektiv feststellbare 
Sachverhalte sein. Diese Sachverhalte sollen 
eindeutig in Beziehung zu setzen sein mit 
dem Konstrukt, das sie anzeigen sollen 
(blaue Flecken � Schläge � Misshandlung 
� Kindeswohlgefährdung). 

Bedeutung von Indikatoren zur Kindeswohlgefährdung



Beispielhafte Indikatoren zur KindeswohlgefährdungBeispielhafte Indikatoren zur KindeswohlgefährdungBeispielhafte Indikatoren zur Kindeswohlgefährdung

Körperpflege

• unregelmäßiges oder zu seltenes Wickeln

• langes belassen in durchnässten und eingekoteten Windeln

• Schmutz-und Kotreste auf der Haut des Kindes 

• Fehlende Zahnhygiene

• unbehandelte entzündete Hautoberflächen

Kleidung

• mangelnder Schutz vor Hitze oder Kälte

• mangelnder Schutz vor Sonne oder Nässe

• zu enge oder zu kleine Kleidung oder Schuhe



Beispielhafte Indikatoren zur KindeswohlgefährdungBeispielhafte Indikatoren zur KindeswohlgefährdungBeispielhafte Indikatoren zur Kindeswohlgefährdung

Schutz vor Gefahren

• Nichtbeseitigung von Gefahren im Haushalt

• massive oder wiederholte Zeichen von Verletzungen 

• fehlender Schutz der Intimsphäre des Kindes

Betreuungssituation

• altersunangemessene Aufsicht 

• Überlassen der Aufsicht an fremde Personen

• Kinder nachts alleine (ohne Ansprechpartner) lassen



Gesundheitliche Vor- und Fürsorge

•Nicht-Wahrnehmung der Vorsorgeuntersuchungen (U1-U8)

•Verweigerung von Krankheitsbehandlung

•Unbehandelte chronische Krankheiten

•Häufige Krankenhausaufenthalte aus Unfällen

Beispielhafte Indikatoren zur KindeswohlgefährdungBeispielhafte Indikatoren zur KindeswohlgefährdungBeispielhafte Indikatoren zur Kindeswohlgefährdung

Anregung/Spielsituation

•Karge und nicht ausgestattete Räume für das Kind

•Fehlen von Spielzeug

•Fernsehen als einziges Angebot

•Keinen altersangemessenen Entwicklungsstand



Sachgemäße Behandlung von Entwicklungsstörungen

•Nicht-Erkennen und Nicht-Behandeln von

Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen

Beispielhafte Indikatoren zur KindeswohlgefährdungBeispielhafte Indikatoren zur KindeswohlgefährdungBeispielhafte Indikatoren zur Kindeswohlgefährdung

Gewährung altersangemessene Freiräume

•Kontaktverbot zu Gleichaltrigen

•Klammerung und Überbehütung

•Überforderung durch zu große Verantwortungsbelastung

•Einsperren



Beispielhafte Indikatoren zur KindeswohlgefährdungBeispielhafte Indikatoren zur KindeswohlgefährdungBeispielhafte Indikatoren zur Kindeswohlgefährdung

Emotionale Situation

•Keine oder grobe Ansprache des Kindes

•Häufige körperliche und verbale Züchtigung des Kindes

•Verweigerung von Trost und Schutz oder von Körperkontakt oder von 
Zuwendung und Zärtlichkeit

• Ständig wechselnde Bezugspersonen

•Einnässen/Einkoten älterer Kinder



Bei der „Konstruktion“ von Kindeswohlgefährdung können 
geeignete Instrumente eine wichtige und wertvolle Rolle spielen,
insbesondere dabei,

� relevante Faktoren einer Kindeswohlgefährdung beschreiben zu 
helfen,

� gezielte Wahrnehmung solcher relevanten Faktoren zu 
ermöglichen und die Genauigkeit von Beobachtungen zu 
schärfen 

� dazu beizutragen, blinde Flecken zu vermeiden 
(Dokumentationszwang hinsichtlich zentraler Merkmale) und

� die sachliche Basis für einzelfallbezogene Einschätzungen zu 
verbreitern.

Instrumente zur Erfassung von 
Kindeswohlgefährdung
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Funktionen des ASD
Vermittlungsinstanz

zu speziellen/intensiven 
Hilfen

Wächterinstanz über 
das Kindeswohl

Eigenständige Hilfeinstanz
im Netzwerk der Hilfen



Das Aufgabenprofil des ASD unterscheidet sich dabei 
strukturell von den Diensten und Einrichtungen der 
Drogenhilfe (und vieler anderer sozialer Dienste) durch

· die verbindliche und verantwortliche Zuständigkeit einzelner Fachkräfte 
für bestimmte Kinder, Jugendliche und Familien;

· seine umfassende Funktion als Ansprechpartner für a lle psychosozialen 
Problemlagen von jungen Menschen und ihren Familien ;

· die Bündelung der Funktionen Beratung, Vermittlung notwendiger und 
geeigneter Maßnahmen und Wächteramt (strukturelle V erankerung der 
Fallverantwortung und des Fallmanagements beim ASD) ;

· die Tatsache, dass der ASD aufgrund seines Auftrage s (Sicherung des 
Kindeswohls) nicht allein auf Eigeninitiative der E ltern und Kinder und 
auf deren Freiwilligkeit setzen darf, sondern ggf. im Konfliktfall zur 
Abwendung von Gefahren für das Kind auch eingreifen  muss;

· die spezifische Angewiesenheit auf intensive Kooper ation mit 
verschiedensten (spezialisierten) sozialen Diensten  (z.B. 
Drogenhilfe/Suchthilfe).



DB
Eltern wollen 
und/oder können Hilfe 
(zur Erziehung) nicht
annehmen

CA

Eltern wollen und 
können Hilfe (zur 
Erziehung) 
annehmen

Das Wohl des Kindes 
oder Jugendlichen ist 
gefährdet.

Eine dem Wohl des 
Kindes oder 
Jugendlichen 
entsprechende 
Erziehung ist “nur”
nicht gewährleistet .

Modell

Nicht-Gewährleistung/Gefährdung des 
Kindeswohls und Fähigkeit/Bereitschaft der Eltern 
zur Annahme von Hilfe (zur Erziehung)



Das Wohl des 
Kindes oder 
Jugendlichen ist 
gefährdet.

Eine dem Wohl des 
Kindes oder 
Jugendlichen 
entsprechende 
Erziehung ist “nur”
nicht gewährleistet .

Eltern wollen 
und/oder können 
Hilfe (zur Erziehung) 
nicht annehmen

Eltern wollen und 
können Hilfe (zur 
Erziehung) 
annehmen

A C

B D

Nichtgewährleistung/Gefährdung des Kindeswohls 
und Fähigkeit/Bereitschaft der Eltern zur Annahme 
von Hilfe (zur Erziehung)

Praxis



Die Situationen, mit denen der ASD konfrontiert ist, 
sind in ihren Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen 
selten eindeutig, sondern meist mehrdeutig. 

Auch weisen diese Situationen nicht geradlinig auf 
erforderliche Interventionen hin. Der ASD arbeitet 
zumeist aufgrund von Hypothesen (zum  Fall und zu 
potentiellen Lösungsansätzen) und steht ständig vor 
der Notwendigkeit Prognosen erstellen zu müssen. 

Diese Unsicherheit ist konstitutives Merkmal der 
Arbeit im ASD. Sie lässt sich nicht beseitigen, 
allenfalls reduzieren.

Im Kontext potentieller Kindeswohlgefährdung 
ist ein großer Teil des Handelns des ASD 
„Handeln in Ungewissheit “.
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Der Teufelskreislauf des negativen Images 
der Jugendhilfe
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Standardkonflikte der Kooperation von 
Jugendhilfe und Drogenhilfe

� Bei Einschaltung der Drogen-/Suchthilfe durch die Jug endhilfe
� „Scheinfreiwilligkeit“

� Zu späte Vermittlung (Verpassen von „Schlüsselsitua tionen“)

� nicht gelingende Vermittlung (kommen nicht an)

� Aufforderung zur Schweigepflichtsentbindung durch de n ASD

� Mangelnde Informationsbereitschaft der Drogen-Sucht hilfe auch 
bei existierender Schweigepflichtsentbindung

� keine aktive Information bei Abbruch

� Bei Vermittlung von Familien durch die Drogen-Suchthi lfehilfe  
an die Jugendhilfe

� Vorstellung von „fertigen Lösungen

� Erwartung von schnellem Handeln des ASD

� Beschränkung auf allgemeine Hinweise einer Gefährdung

� Überschätzung der Eingriffsbefugnisse des ASD



Eckpunkte gelingender Kooperation 
im Kontext Kindeswohlgefährdung

Auf der personenbezogenen Seite erfordert Kooperation:

• Transparenz und Klarheit hinsichtlich der eigenen 
Organisationsaufgaben und Abläufe

• Offenheit gegenüber anderen Organisationen

• Bereitschaft zu lösungsorientierter Kommunikation

• Verlässlichkeit und Verbindlichkeit

• Ausbalanciertes Verhältnis von „Geben und Nehmen

• Bewusstsein und Bereitschaft zur gemeinsamen 
Verantwortungsübernahme



Von Seiten der Organisation erfordert Kooperation:

•Thematisierung und Definition des eigenen Leistungs profils (hier der   
eigenen Problemerkennungs- und Problemlösungsmechani smen)

•Institutionelle Verankerung des Kooperationshandeln s als 
Organisationsaufgabe

���� Benennung und Autorisierung von Personen (Mandat) 
���� Sicherung interner Informationen und Rückkoppelunge n über       

Kooperationsprozesse und –ergebnisse
���� Zur Verfügung stellen von (Arbeits-)Zeit

•Schaffung von fallunabhängigen Kooperationsanlässen  und –formen 

•Förderung der Mitarbeit in lokalen und regionalen G remien

•Verbindliche Umsetzung von Kooperationsergebnissen

Eckpunkte gelingender Kooperation 
im Kontext Kindeswohlgefährdung



Eckpunkte der Kooperation zwischen JHD/ASD und 
anderen Institutionen bei Verdacht auf Kindeswohlgefä hrdung

Kooperation kann dann im Sinne des Kindeswohls erfol greich 
sein, wenn

� alle beteiligten Institutionen ihr Leistungsspektru m wechselseit ig                  
transparent machen;

� jede Institution ihre eigenen Problemerkennungs- und  
Problemlösungsmechanismen thematisiert und definier t;

� jede Institution ihre Möglichkeiten  zur Unterstütz ung/zum Schutz des 
Kindes ausschöpft;

� die Einschaltung der anderen Institution nicht als Abgabe eigener 
Verantwortung gesehen wird, sondern als Hinzuziehun g weiterer 
Verantwortung und zusätzlicher Kompetenzen;

� verbindliche Handlungsschritte zwischen den Institu tionen für die 
Kooperation im Einzelfall konzipiert und verabredet  (Kontrakt) werden.



Spezielle Wünsche des ASD an die 
Kooperation mit der  Drogenhilfe

� Bereitschaft der Drogen-/Suchthilfe zur Einbindung in die 
Hilfeplanung

� Ergänzung drogentherapeutischer Angebote um 
sozialpädagogische Aspekte

� Übernahme gemeinsamer Verantwortung im Kontext des 
Kinderschutzes
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Fazit I

Arbeit im Kontext Kindeswohlgefährdung ist immer 
Arbeit im Spannungsfeld

� Zwischen Kindeswohl und „Elternwohl“

� Zwischen Hilfsangeboten und Schutzanforderungen

� Zwischen Autonomie und Zwang

� Zwischen Prävention und Intervention

� Zwischen Kindbezug und Elternbezug



Fazit II

Das Hilfesystem muss – analog der Komplexität von 
Gefährdungslagen – vielfältig sein, um allen potentiellen 
Problemdimensionen gerecht werden zu können.

Hierzu ist der Aufbau institutionenübergreifender
(möglichst gemeinwesenorientierter) Arbeitsansätze 
erforderlich.

Es wäre ein Paradoxon, wenn diejenigen, die isolierten 
und überforderten Familien helfen wollen, selbst nicht in 
der Lage wären, sich untereinander zu verständigen und 
ihre eigene Isolation und ggf. Überforderung innerhalb 
des Hilfesystems wirkungsvoll aufzuheben.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


